
 
 

 

Eisenach, den 17.07.2023 
Gemeinde Drei Gleichen  
Schulstraße 1  
99869 Drei Gleichen   
 

    LG 13/2023-2 

    Gutachterliche Stellungnahme zur geplanten  

1. Änderung des Bebauungsplanes der Gemeinde Drei Gleichen  

Allgemeines Wohngebiet „Auf der Pferdekoppel“  

im Ortsteil Mühlberg hinsichtlich des zu erwartenden Gewerbelärms 

vom angrenzenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

„SO Einzelhandel an der Wanderslebener Straße“  

 

1. Gegenstand der Untersuchungen  

Die Gemeinde Drei Gleichen plant im OT Mühlberg die 1. Änderung des B-Planes Allgemeines 

Wohngebiet „Auf der Pferdekoppel“. Grund der Änderung ist die geplante Ansiedelung eines 

Alten- und Pflegeheimes im Geltungsbereich, für das die Baufelder angepasst werden sollen.  

Im Rahmen der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird gemäß Auftrag untersucht, 

welche Auswirkungen die geplante 1. Änderung des Bebauungsplanes der Gemeinde Drei 

Gleichen Allgemeines Wohngebiet „Auf der Pferdekoppel“ hinsichtlich des Gewerbelärmes hat.  

Im Detail ist zu untersuchen, ob die Schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblatt 1 der 

DIN 18005 und die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für den Gewerbelärm auch nach der  

1. Änderung des B-Planes noch eingehalten werden. Als maßgebliche gewerbliche Lärmquelle 

wird dabei der im Geltungsbereich des nördlich angrenzenden VE-Planes „SO Einzelhandel an 

der Wanderslebener Straße“ genehmigte Norma-Lebensmittelmarkt berücksichtigt.  

Die Beurteilung erfolgt auf der Basis der für diesen Markt erstellten Schallimmissionsprognose 

LG 025/2020 (erstellt am 08.07.2020 vom Ing.- Büro Frank & Schellenberger GbR). Die Schal-

limmissionsprognose wurde zusammen mit dem VE-Plan „SO Einzelhandel an der Wandersl-

ebener Straße“ ausgelegt und war damit öffentlich zugänglich.  
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2. Vorgehensweise 

Auf der Basis der Ergebnisse aus der Schallimmissionsprognose LG 025/2020 wird untersucht, 

inwieweit die geplanten Änderungen zu einer Erhöhung der in der Prognose LG 025/2020 be-

rechneten Schallimmissionen führen können. Dabei werden folgende Randbedingungen ge-

prüft, die relevanten Einfluss auf die Ergebnisse der Prognose haben können: 

1. Ergibt sich durch die geplante 1. Änderung des B-Planes eine Verringerung des Abstan-

des der Baugrenzen im B-Plan „Auf der Pferdekoppel“ zum Norma-Markt? 

2. Ergibt sich durch die geplante 1. Änderung des B-Planes eine Erhöhung der Aufpunkt-

höhe der Immissionspunkte an den nächstgelegenen Baugrenzen? 

 

3. Ergebnis der Stellungnahme 

Auf der Basis der im Entwurf vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Pferde-

koppel“ (Kopie in Anlage 1 mit Bearbeitungsstand vom Februar 2023) und von exemplarischen 

Zeichnungen zu den geplanten Gebäuden des Pflegeheimes ergeben sich folgende Ergebnisse 

zu den beiden Fragen: 

 

Zu 1.  

In der beiliegenden Anlage 2 wurden die alten Baugrenzen in die Planzeichnung der 1. Ände-

rung skizziert. Daraus ist zu entnehmen, dass sich die Baugrenze des nördlichsten Baufeldes 

im Rahmen der 1. Änderung nach Süden verschiebt. Nach der Bemaßung im derzeitig gelten- 

den B-Plan und der 1. Änderung des B-Planes beträgt die Verschiebung der Baugrenze nach 

Süden 2,45 m. Damit erhöht sich der Abstand der geplanten Gebäude zum Norma-Markt eben-

falls um 2,45 m. 

 

Zu 2. 

In Anlehnung an die TA Lärm liegt der Immissionspunkt bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb 

vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbe-

dürftigen Raumes nach DIN 4109. Nach den geplanten Festlegungen der 1. Änderung ist die 

Gebäudehöhe auf 7 m begrenzt. Damit ist maximal eine 2-geschossige Bebauung im allgemei-

nen Wohngebiet möglich.  

Vom Auftraggeber wurden exemplarische Gebäudeansichten und Schnitte zur Verfügung ge-

stellt, die als Kopie in Anlage 3 dargestellt sind. Nach diesen Zeichnungen ist von einer Auf-

punkthöhe von 4,8 m für die Mitte der Fenster im Obergeschoss auszugehen.  

Nach Punkt 5 der Prognose LG 025/2020 wurde mit einer Aufpunkthöhe von 4,3 m im Oberge-

schoss gerechnet. Damit ist für die zukünftige schutzwürdige Bebauung (Pflegeheim) von einem 

um 0,5 m höheren Aufpunkt auszugehen.  
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Berücksichtigt man allerdings zusätzlich, dass der Aufpunkt mindestens 2 m weiter von der 

möglichen Lärmquelle entfernt liegt, so ist auf Grund der größeren Höhe des Aufpunktes ge-

genüber den Annahmen der Prognose trotzdem keine relevante Erhöhung der Schallimmissio-

nen für die geplante Bebauung zu erwarten.  

Betrachtet man weiterhin, dass nach Tabelle 6 der Prognose der Beurteilungspegel tags min-

destens 4 dB und nachts mindestens 11 dB unter dem zulässigen Immissionsrichtwert liegt, so 

können Überschreitungen des Immissionsrichtwertes auch für die Baufelder der 1. Änderung 

des B-Planes „Auf der Pferdekoppel“ sicher ausgeschlossen werden.  

 

4. Fazit der Untersuchungen 

Für den Bebauungsplan allgemeines Wohngebiet „Auf der Pferdekoppel“ sind auch nach der 

geplanten 1. Änderung des B-Planes keine Überschreitungen der Schalltechnischen Orientie-

rungswerte des Beiblatt 1 der DIN 18005 und der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für den 

Gewerbelärm zu erwarten.  

 

 

  

   

 
Eisenach, den 17.07.2023        

      

Dipl.-Ing. Bernhard Frank     Schellenberger, Dipl.-Ing.(FH) 

 

 

 

Anlagen 

 
Anlage 1  Kopie 1. Änderung B-Plan „Auf der Pferdekoppel“ 
 
Anlage 2 Kopie Planzeichnung der 1. Änderung des B-Planes „Auf der Pferdekoppel“ mit 

alten und neuen Baugrenzen, sowie Teilkopie alte Planzeichnung 
mit Bemaßung der alten Baugrenze 
 

Anlage 3 exemplarischen Zeichnungen der geplanten Gebäude mit Ansicht + Schnitt 
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TEIL A  -  PLANZEICHNUNG - GELTUNGSBEREICH 1 GEMEINDE DREI GLEICHEN

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Planzeichenverordnung (PlanzV)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Bundes- Bodenschutz- Gesetz (BBodSchG)
Bundes- Immissionsschutz- Gesetz (BImSchG)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

M 1 : 1.000

ALLGEMEINE WOHNGEBIET "AUF DER PFERDEKOPPEL"

entwurf

gezeichnet

datum

projekt

planungsgruppe 91
Ingenieurgesellschaft

Landschaftsarchitekten I Stadtplaner I Architekten

planverfasser

planbezeichnung

planungsgruppe 91 Ingenieurgesellschaft

blatt

massstab

1

www.planungsgruppe91.de      info@planungsgruppe91.de

projekt

Fries

GEMEINDE DREI GLEICHEN

1:1.000

Fries

GEMEINDE DREI GLEICHEN ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

222.537

Juli 2023

2. ENTWURF

2. ENTWURF
Teil A - Planzeichnung

Teil B - Textteil

TEIL B  - TEXTTEIL

A) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

In den Baugebieten WA 1 und WA 2 ist die offene Bauweise festgesetzt: 

Im Baugebiet WA 3 ist die von der offenen Bauweise abweichende Bauweise festgesetzt:

darf mehr als 50 Meter betragen.

Regelung des Wasserabflusses

anzulegen.

entsprechender Vorreinigung gedrosselt mit einem maximalen Abfluss von 3,0 l/s/ha zu erfolgen.

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

ist eine freiwachsende Hecke als dreireihige Hecke im Raster 1,5 m x 1,5 m anzulegen und 

Pflanzung zu integrieren.

ersetzen.

realisieren.

WA 1: 62-64 dB(A)
WA 2: 62-64 dB(A)
WA 3: 62-65 dB(A)

Zum Nachweis der Einhaltung dieses Wertes ist im Zuge des Genehmigungsfreistellungsverfahrens

Im Baugebiet WA 3 sind die Grundrisse so zu gestalten, dass im Bereich zwischen den an der 
Nordostseite des Baufeldes in der Planzeichnung dargestellten Punkten a und b keine 

B) BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Wege angelegt werden, sind unversiegelt zu belassen.

C) HINWEISE

2. Bei Bekanntwerden / Auffinden von Altablagerungen (schadstoffkontaminierte Medien) und/oder 

Bergbau und Naturschutz (TLUBN), Carl-August-Allee 8-10, 99423 Weimar, anzuzeigen.
Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen,

Artenliste 1:
(Hochstamm 16/18)

Acer campestre 'Elsrijk' (Feldahorn)
Acer x freemanii 'Autumn Blaze' (Ahorn)
Acer platanoides 'Emerald Queen' (Spitzahorn)
Acer platanoides 'Olmsted' (Spitzahorn)
Acer zoechense syn. A. neglectum 'Annae'
(Zoeschener Ahorn)
Alnus x spaethii (Purpurerle)
Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Felsenbirne)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus mas (Kornelkirsche, Gelber Hartriegel)
Crataegus lavallei 'Carrierei' syn. C. carrierei
(Apfeldorn)
Fraxinus ornus (Blumenesche, Manna-Esche)
Fraxinus ornus 'Rotterdam'
(Blumenesche, Manna-Esche)
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (Gold-Gleditschie)
Liquidambar styraciflua (Amberbaum)
Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum)
Magnolia kobus (Baummagnolie)

Prunus padus 'Albertii' (Traubenkirsche)
Prunus padus 'Schloss Tiefurt' (Traubenkirsche)
Prunus sargentii (Scharlachkirsche)
Prunus sargentii 'Accolade' syn. Pr. 'Accolade'
(Zierkirsche)
Prunus subhirtella 'Autumnalis' (Winterkirsche)
Quercus cerris (Zerreiche)
Quercus petraea (Traubeneiche)
Quercus rubra (Roteiche)
Sorbus aria 'Magnifica' (Mehlbeere)
Sorbus aucuparia (Eberesche)
Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'

Tilia x euchlora (Krimlinde)

(Sommerlinde)
Tilia tomentosa 'Brabant'
oder 'Szeleste' (Silberlinde)

Drei Gleichen, den ...............                                                         ..............................
                                                                                                                 Leffler

Artenliste 2:
(verpfl., 100/150)

Amelanchier ovalis (Echte Felsenbirne)
Berberis vulgaris (Berberitze)
Buddleja davidii (Schmetterlingsstrauch)
Cornus spec. (Hartriegel)
Corylus avellana (Haselnuss)
Deutzia spec. (Deutzie)
Kolkwitzia amabiles (Perlmuttstrauch)
Ligustrum vulgare (Liguster)

Philadelphus coronarius (Pfeifenstrauch)

Rosa spec. (Rose)
Sambucus racemosa (Roter Holunder)
Spiraea spec. (Spiere)
Syringa spec. (Flieder)
Viburnum spec. (Schneeball)
Weigela florida (Weigelie)

Allgemeines Wohngebiet

Anlagen

Bauweise

Art der baulichen Nutzung

0,4

WA 1

o E

7. Sonstige Planzeichen

o offene Bauweise

Baugrenze

o (a) von der offenen Bauweise abweichende Bauweise

8. Hinweise zur Planunterlage 

188/4

Flurgrenze

Flur 3 Flurbezeichnung (Beispiel)

E

Schnittmarke - Querschnitt

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

    Natur und Landschaft

10,00 m

WA

1. Art der baulichen Nutzung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

278.71

g

A B

A

VERFAHRENSVERMERKE

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................
                                                                                        Leffler

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................

                                                                                        Leffler

31.03.2023 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................
                                                                                        Leffler

bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der 

BauGB in der Zeit vom 03.04.2023 bis zum 05.05.2023 zu jedermanns 

worden.

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................
                                                                                        Leffler

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ........................ die vorgebrachten 

Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................

                                                                                        Leffler

Satzung beschlossen.

vom ...................... gebilligt.

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................

                                                                                        Leffler

Ausfertigung

Bebauungsplanes mit dem Willen des Gemeinderates sowie die Einhaltung 

des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes wird bekundet.

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................
                                                                                        Leffler

Bebauungsplans "Auf der Pferdekoppel", bestehend aus Planzeichnung (Teil A) 

Landratsamtes Gotha vom .................... Az: .............................................
- mit Nebenbestimmungen und Hinweisen - erteilt.

Gotha, den ....................                                      ................................
                                                                             Landratsamt Gotha

"Auf der Pferdekoppel" sowie die Stelle, bei welcher der Bebauungsplan 

worden.

Die Satzung ist am ...................... in Kraft getreten.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von 

worden.

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................
                                                                                        Leffler

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................

                                                                                        Leffler

Pferdekoppel" bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 

worden.

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................

                                                                                        Leffler

Schreiben vom ...................... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Drei Gleichen, den ....................                            ..............................

                                                                                        Leffler

Gotha, den ..............                                        ..................................

* nicht Zutreffendes bitte streichen                           Geoinformation; Katasterbereich Gotha
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Bernhard Frank 
Textfeld
Anlage 1 - Stellungnahme LG 13/2023-2 - Ing.- Büro IFSKopie 1. Änderung B-Plan "Auf der Pferdekoppel"



geplante Baugrenzen der 1. Änderung 
Baugrenzen des bisherigen B-Planes

Anlage 2 - Stellungnahme LG 13/2023-2 - Ing.- Büro IFS
Kopie Planzeichnung der 1. Änderung des B-Planes „Auf der Pferdekoppel“ 
mit alten und neuen Baugrenzen, sowie Teilkopie alte Planzeichnung
mit Bemaßung der alten Baugrenze 
 

Bemaßung der bisherigen Baugrenze
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Bernhard Frank 
Textfeld
Anlage 3 - Stellungnahme LG 13/2023-2 - Ing.- Büro IFSexemplarische Zeichnungen mit Ansicht + Schnitt


